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An den 

J>J>d'/AB 

1991 -06- 14 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Nien 

zu 9SZ! IJ 

Die Abgeorc1net r3n zUm Nationalrat LanqUwler, Freunde und 

Freundinnen haben nm 24. April 1991 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage mit der Nr. 954/J betreffend Ratifi­

zier~ng des Baseler Übereinkommens über die Kontrolle der 

grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und 

ihrer Entsorgung geiichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1) Wurde dieses übereinkommen von der Republik österreich 

ratifiziert? 

2) Wenn ja; Ist österreich nach den Bestimmungen dieses 

Übereinkommens eine sog. vertragspartei? 

3) Wenn nein; Warum wurde dieses Übereinkommen noch nicht 

ratifiziert? 

tJ) v7erden Sie als Umweltminir~t('!rin ~-::chrit:'ce unternehmen, daß 

das "Übereinkol1lIrH?n VGn Basel i.ibel~ die I\ontrolle der 9renz­

überschreitenden Verbringun9 gefL1hr.licher AbfUlle und 

i 11 r e rEn t. S 0 r 9tH] 9 " SO ras eh i'll l:> m ö ~:!.l i c 11 r v. t .i. f i z i e l~ t. \1' i r cl ? 
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5) Wenn nein; warum nicht? 

6) Wievie!e und welche staaten haben das Baseler Übereinkom­

men bis jetzt ratifiziert? 

7) Gab es im Jahr 1990 und danach weitere Konferenzen? 

8) Wenn ja; gibt es diesbezüglich Protokolle? 

ad 1 bis 3: 

Das Baseler Übereinkommen ",mt'de von österreich bisher noch 

nicht ratifiziert, da vor Einleitung des parlamentarischen 

Genehmigungsverfahrens der EIltwurf eines Durchführungs-

gesetzes vorzubereiten ist, das insbesondere fUr die in Art. 

6 des übereinkommens vorgesehenerl Notifikationsvorgänge eine 

den Erfordernissen des Art. 18 ß-VG nngemessene innerstaat-

liche Rechtsgrundlage der auf 6sterreichischer Seite not­

wendigen behBrdlichen Maßnahmen in diesem Bereich schafft. 

ad 4 und 5: 

Wesentliche Inhalte des Baseler Übereinkommens wurden bereits 

in die §§ 34 bis 37 Abfallwirtschaftsgesetz eingearbeitet. 

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundesministeriums für 

auswärtige Angelegenheiten, des Bundeskanzleramtes-Verfas­

sungsdienst und meines Ressorts arbeitet derzeit an der Um­

setzung der Notifikationsvorschriften, die in einem Gesetz 

mit df~:m Titel "Gesetz zur Dl.1rchfUhrtmg c1(!s Baseler Überein­

l~omIllens" ztwammengefaßt we n:1c,n sollen. 

Die Ratifizierung soll noch in diesem ,Jabr erfolgen. 
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ad 6: 

Frankreich, Ungarn, Jordanien, Mexiko, Nigeria, Norwegen, 

Panama, Rumänien, Saudi-Arabien und die Schweiz haben das 

Baseler Übereinkommen bis jetzt ratifiziert. 

ad 7 und 8: 

Nach den meinem Ressort vorliegenden Informationen fanden 

seit dem Jahr 1990 keine weiteren.,K:nferenzen stat~. 

%) 
(1j.~0)a-,/tf".-. t;f,/1 1('--, . ,,-,-' 
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